
gung von Verfehlungen Sache des Gerichts in der 
Urteilsbegründung. Bei seinen Rücksprachen mit dem 
Kläger wird natürlich sein Prozeßbevollmächtigter nicht 
unterlassen, ihn auf das Tadelnswerte und die etwaigen 
für ihn nachteiligen Folgen von ehelichen Verfehlungen 
unumwunden hinzuweisen. Das gehört aber nicht in 
den Rahmen der mündlichen Verhandlung, sondern in 
die Kanzlei des Anwalts. Durch die Unterlassung einer 
Kritik am Verhalten seines Auftraggebers im Termin 
kann dieser daher auch keineswegs den Eindruck ge
winnen, daß sein Anwalt „jede auch offensichtlich un
gerechtfertigte Klage“ vertrete. Ob eine Klage tatsäch
lich und rechtlich begründet erscheint und Aussicht auf 
Erfolg verspricht, ob die Möglichkeit einer Aussöhnung 
besteht1), prüft und erörtert der Anwalt bei der Be
sprechung mit seinem Auftraggeber vor der Einreichung 
der Klage, teilt ihm seine Ansicht darüber mit und 
rät ihm gegebenenfalls von der Erhebung der Klage 
ab. Wenn dann die Gegenpartei schlüssig begründete 
und unter Beweis gestellte klare Verfehlungen des 
Klägers behauptet, ohne sein Vorbringen zu bestreiten, 
und der Kläger jene Verfehlungen zugibt oder sie be
wiesen werden, so wird die schlüssig begründete Schei
dungsklage damit doch noch nicht aussichtslos, und der 
Kläger kann daher keine falsche Meinung von seinem 
Anwalt gewinnen. Wenn solche — und das ist der Aus
gangspunkt dieser Erörterung — schlüssig begründete 
Klage eingereicht wird, wenn also Tatsachen behauptet 
werden, die als wahr von der Verklagten zugestanden 
oder durch Beweiserhebung erhärtet werden, und sich 
hieraus schon ergibt, daß die Ehe ihren Sinn verloren

l) vgl. hierzu die zutreffenden Ausführungen von Häusler, 
Ködel und Rehm ln „Bemerkungen zum Eheverfahren“, Unter
abschnitt „Die Mitwirkung des Anwaltes in Eheverfahren“ 
(NJ 1957 S. 15).

hat, dann spielt die Frage, ob und welche ehelichen 
Verfehlungen der einen oder anderen Partei die Zer
rüttung der Ehe herbeigeführt haben, keine entschei
dende Rolle, wenn es auch geboten ist, die Ursache 
der Zerrüttung klarzustellen und im Urteile aus erzie
herischen Gründen kritisch zu beleuchten.

Was Kröning vom Anwalt des Klägers verlangt, ver
kennt dessen Pflichten. Die selbstverständliche Ver
pflichtung des Anwalts, bei der Erforschung der Wahr
heit mitzuwirken, erschöpft sich in Ehesachen nach Ent
gegennahme einer von ihm herbeigeführten gründlichen 
Information darauf, die Klage in der Richtung zu be
gründen, daß die Ehe ihren Sinn verloren hat, und dazu 
genügend Tatsachen anzuführen und unter Beweis zu 
stellen. Zum Vortrag weiterer Tatsachen ist er weder 
verpflichtet noch, wenn sein Auftraggeber ihn dazu 
nicht ausdrücklich ermächtigt, berechtigt. Das muß er 
der Gegenpartei überlassen. Die Notwendigkeit der 
Wahrheitserforschung findet übrigens ihre Grenze dort, 
wo die Ausforschung beginnt. Wenn etwa die Verklagte 
Verfehlungen des Klägers vorträgt, die sie nur auf 
einen Ausforschungsbeweis stützen kann, so ist sie 
nach ständiger Rechtsprechung dazu nicht berechtigt. 
Daraus folgt, daß der Kläger nicht gehalten ist, solche 
Tatsachen seinerseits anzuführen, und sein Anwalt 
nicht berechtigt ist, das zu tun.

Die Forderung Krönings, daß der Anwalt des Klägers 
in der Klage — und schon in dieser — das ehezerrüt
tende Verhalten des Klägers vorträgt, ist nach alledem 
nur in einem einzigen Falle richtig, wenn nämlich die 
Schlüssigkeit der Klagebegründung anders nicht erzielt 
werden kann und der Kläger ihn zu dem Vorbringen 
ermächtigt.

Rechtsanwalt Dr. OTTO DÖRING, Bautzen

II

K r ö n i n g s  kritische Hinweise zur Tätigkeit des 
Rechtsanwalts im Eheverfahren in NJ 1957 S. 25 und 
D ö r i n g s  Erwiderung hierauf geben Veranlassung, 
sich eingebend mit der Verpflichtung des Rechtsanwalts 
zur Mitwirkung bei der Erforschung der Wahrheit im 
Eheverfahren auseinanderzusetzen.

Kröning kritisiert mit Recht einen Mangel der an
waltlichen Tätigkeit im Eheverfahren, wenn auch dieser 
Mangel für die Mehrheit der Anwälte nicht mehr 
typisch ist und die Schlußfolgerungen Krönings etwas 
zu weitgehend sind. Dörings Erwiderung zeigt aber, 
daß es notwendig ist, die neue Arbeitsweise des An
walts darzustellen, die sich aus der neuen Form des 
Eheverfahrens nach der Eheverordnung und der Ehe
verfahrensordnung ergibt. Es gibt keine absoluten 
Scheidungsgründe mehr, das Verschuldensprinzip ist 
beseitigt worden, das Verfahren wird nicht vom Par
teiprinzip beherrscht. Die Gerichte haben mit Erfolg 
das neue Eheverfahren angewandt und entwickelt, das 
vor allem auf einer gründlichen und umfassenden Er
forschung aller für die Entscheidung über den Bestand 
einer Ehe maßgebenden Umstände beruht. Für den 
Rechtsanwalt ergibt sich die Verpflichtung, seine eigene 
Arbeit ebenfalls umzustellen.

Die Aufgabe des Rechtsanwalts besteht jetzt darin, 
dem Gericht eine eingehende Schilderung der Ehe, 
ihrer Entwicklung und der Etappen ihrer Zerrüttung zu 
geben, das Verhalten beider Ehegatten zu erörtern, 
anzuführen, wie weit es für die Zerrüttung der Ehe 
ursächlich ist, die notwendigen Beweismittel zu benen
nen und die rechtlichen Schlußfolgerungen aus den ge
schilderten Tatsachen zu ziehen. Eine richtige Auffas
sung von dem Zustand einer Ehe konnte man weder 
zur Zeit des Ehegesetzes des Kontrollrats und noch 
weniger kann man sie heute gewinnen, wenn man sich 
einseitig mit dem Verhalten eines Ehepartners allein 
beschäftigt.

Döring meint, mit der Beseitigung des Verschuldens
prinzips sei es überflüssig, die Eheverfehlungen des 
eigenen Mandanten zu behandeln, und es sei eine 
Pflichtverletzung, wenn der Rechtsanwalt derartiges in 
der Klageschrift oder der Erwiderung anführen würde. 
Beide Ansichten sind falsch; sie beruhen offensichtlich 
auf einer ungenügenden inneren Loslösung vom alten 
Eheverfahren und der in ihm herrschenden Partei

maxime und dem Verschuldensprinzip. Auch wird die 
Verpflichtung des Anwalts zu eingehender Vorbereitung 
des Verfahrens nicht genügend berücksichtigt. Beides 
führt letzten Endes dazu, daß scheinbar — und vor 
allem für die Ansicht des Mandanten — die Interessen 
des Mandanten zwar strikt gewahrt werden, in Wirk
lichkeit aber eine direkte Verletzung der Interessen des 
Mandanten eintritt.

Selbstverständlich ist der Anwalt verpflichtet, die 
Interessen seiner Mandanten zu vertreten. Er muß also 
darauf hinwirken, daß die Ehe geschieden wird bzw. 
daß die Scheidungsklage abgewiesen wird. Kann er das, 
wenn er sich auf die Darstellung des Verhaltens der 
Gegenpartei beschränkt? Nur selten wird die Zerrüt
tung der Ehe einzig und allein auf das Verhalten eines 
Ehepartners zurückzuführen sein. Selbst ein Verhältnis 
mit einer anderen Frau ist vielfach die Folge einer be
reits vorher eingetretenen Entfremdung der beiden 
Ehepartner. Man kann das Verhalten beider Ehepart
ner also gar nicht voneinander trennen; es isoliert zu 
untersuchen und zu behandeln, hieße die Gesetze der 
Dialektik zu verkennen und würde zu einer falschen 
Darstellung der wirklichen Vorgänge und damit auch 
zu falschen Schlußfolgerungen führen. Man kann die 
Untersuchung auch nicht auf einige Tatsachen beschrän
ken und sagen, jetzt „reicht“ es zur Ehescheidung. Das 
ist ein Rückfall in die absoluten Scheidungsgründe. Ein 
und dieselbe Tatsache kann unter verschiedenen Um
ständen verschiedene Bedeutung für die Zerrüttung 
einer Ehe haben, und sie muß daher auch verschieden 
gewürdigt werden.

Das Gericht kann sich erst dann ein Urteil von der 
Ehe bilden, wenn es soweit wie möglich alle Umstände 
untersucht hat, die nur irgendwie in Frage kommen 
und von Bedeutung sein können.

Dörings Hauptfehler ist, daß er dies übersieht. In 
seinem Beispiel ist die Behauptung, daß die Parteien 
seit geraumer Zeit getrennt leben, jede Verbindung 
zwischen ihnen aufgehoben ist und keine der Parteien 
den Versuch einer Wiederherstellung des ehelichen 
Lebens gemacht hat, durchaus nicht geeignet, die Ehe
scheidungsklage „schlüssig“ zu begründen. Wie soll sich 
das Gericht denn aus diesen Tatsachen die Überzeu
gung bilden, daß die Ehe ihren Sinn verloren hat? Kein 
verantwortungsbewußter Richter könnte damit allein
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